
409Lederhilger Kalb/ Römische FErlässe

SEVERIN LEDERHILGER/HERBE ALB

Römische Erlässe und Entscheidungen
Kongregatıion für das katholische Charakterisierung
Bildungswesen, Grundnormen für die
Ausbildung der ständigen Diakone; Die Grundnormen dıe Ausbildung der
Kongregation für den erus, ständigen Diakone wollen nıcht 1Ur g..
Direktoriumfür den Dıiıenst und das nerelle Prinzipien arlegen, sondern
en der ständigen Diakone verstehen sich als verbindliche and-

Jungsanweisung die Bischofskon-
Gerade weil die konziliare ieder- ferenzen ZUr Ausarbeitung nationaler
einführung des ständigen Diakonates Ausbildungsordnungen 1m Sinne der

Ermächtigung und des Auftrages VO!]  5weltweit einNe sehr posiıtıive Entwick-
lung hat, zeichnete sich 226 CIC (vgl. „Der tändige D1a-
ezüglic seliner theologischen Refle- ona hmenordnung der ÖOster-
107 des Selbstverständnisses WI1e der reichischen Diözesen“ ABI OBK

Nr. VO 1989, Art 4U; „Rahmen-praktischen Ausgestaltung eines eigen-
ständigen Berufsbildes immer deut- ordnung für Ständige Diakone
licher die Notwendigkeit einer „Über- den Bistümern der Bundesrepubli
prüfung des bisher zurückgelegten Deutschland“ VO 24., 2. 1994; Z  ge-
eges ab) 1mM Einklang mıt den meılne Richtlinien für den Ständigen
Stimmen und Intentionen des I1 'ati- hakona der Schweiz“ ın 153,
kanischen Konzils eıner umfassen- 1985, 4.72) uch das Diırektoriumfür den
den ärung gelangen, die für einen Dienst und das eDen der ständigen Dia-

kone besitzt N1ıC. bloß exhortativeneuimpuls dieser ufe des Weihe-
standes unerläfßflich ist  d (S. Deshalb Charakter, sondern nthält normleren-
en sich die Kongregationen für das de Disziplinarvorschriften un:! urch-
Katholische Bildungswesen und für ührungsverordnungen ZULC Anwen-
den Klerus 1m Anschlufß die Yar- dung allgemeiner kirchlicher Gesetze
er  g VO:  3 Urientierungsrichtlinien (c CIC) Dadurch sollen deren Be-
und normatıven orgaben für die rie- gründungen rechtsverbindlich erläu-
ster der Aufgabe unterzogen, 1es tert und ihre zuverlässige eachtung
auch 1C auf die ständigen Di1a- eingeschärft beziehungsweise al
one ach Beratungen mıt dem ahnt werden. Dadurch möchte INan

Weltepiskopat und Experten legten S1e „jene Weisungsstabilität” sicherstellen,
Februar 1998 die Atf10 funda- „die zugleic mıt der Jegitimen ura-

mentalıs institutionis diaconorum MA- 1ıtät die unerläfliche el gewähr-
nentium (S 976 un:! das Directorium eisten“ soll (S 10)
DFO minister10 et vıta diaconorum DET IMA- Ausgerichtet den Formulierungen
nentium (S 77-152) VOT, wobel S1e eiInNne des Weltkatechismus wird iın der Fın-
Gemeimsame Erklärung und Einführung zunächst auf das Proprium
(S 5-18) voranstellten, die wech- des geweihten Amtes hingewiesen, da
selseitige Bezogenheit dieser beiden „der sakramentale Akt der Ordination
Dokumenten verdeutlichen. ber eiINne Wahl, Bestimmung,
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Römische Erlässe und Entscheidungen 

Kongregation für das katholische 
Bildungswesen, Grundnormen für die 
Ausbildung der ständigen Diakone; 
Kongregation für den Klerus, 
Direktorium für den Dienst und das 
Leben der ständigen Diakone 

Gerade weil die konziliare Wieder­
einführung des ständigen Diakonates 
weltweit eine sehr positive Entwick­
lung genommen hat, zeichnete sich 
bezüglich seiner theologischen Refle­
xion des Selbstverständnisses wie der 
praktischen Ausgestaltung eines eigen­
ständigen Berufsbildes immer deut­
licher die Notwendigkeit einer "Über­
prüfung des bisher zurückgelegten 
Weges (ab), um im Einklang mit den 
Stimmen und Intentionen des 11. Vati­
kanischen Konzils zu einer umfassen­
den Klärung zu gelangen, die für einen 
Neuimpuls dieser Stufe des Weihe­
standes unerläßlich ist" (5. 7). Deshalb 
haben sich die Kongregationen für das 
Katholische Bildungswesen und für 
den Klerus im Anschluß an die Erar­
beitung von Orientierungsrichtlinien 
und normativen Vorgaben für die Prie­
ster nun der Aufgabe unterzogen, dies 
auch im Blick auf die ständigen Dia­
kone zu tun. Nach Beratungen mit dem 
Weltepiskopat und Experten legten sie 
am 22. Februar 1998 die Ratio funda­
mentalis institutionis diaconorum perma­
nentium (5. 19-76) und das Directorium 
pro ministerio et vita diaconorum perma­
nentium (5. 77-152) vor, wobei sie eine 
Gemeinsame Erklärung und Einführung 
(5. 5-18) voranstellten, um die wech­
selseitige Bezogenheit dieser beiden 
Dokumenten zu verdeutlichen. 

1. Charakterisierung 

Die Grundnormen für die Ausbildung der 
ständigen Diakone wollen nicht nur ge­
nerelle Prinzipien darlegen, sondern 
verstehen sich als verbindliche Hand­
lungsanweisung für die Bischofskon­
ferenzen zur Ausarbeitung nationaler 
Ausbildungsordnungen im Sinne der 
Ermächtigung und des Auftrages von 
c. 236 CIC (vgI. "Der Ständige Dia­
konat - Rahmenordnung der Öster­
reichischen Diözesen" in: ABI. ÖBK 
Nr. 3 vom 15. 4.1989, Art. 40; "Rahmen­
ordnung für Ständige Diakone in 
den Bistümern der Bundesrepublik 
Deutschland" vom 24.2.1994; "Allge­
meine Richtlinien für den Ständigen 
Diakonat in der Schweiz" in SKZ 153, 
1985,472). Auch das Direktorium für den 
Dienst und das Leben der ständigen Dia­
kone besitzt nicht bloß exhortativen 
Charakter, sondern enthält normieren­
de Disziplinarvorschriften und Durch­
führungsverordnungen zur Anwen­
dung allgemeiner kirchlicher Gesetze 
(c. 32 CIC). Dadurch sollen deren Be­
gründungen rechtsverbindlich erläu­
tert und ihre zuverlässige Beachtung 
eingeschärft beziehungsweise ange­
mahnt werden. Dadurch möchte man 
"jene Weisungsstabilität" sicherstellen, 
"die zugleich mit der legitimen Plura­
lität die unerläßliche Einheit gewähr­
leisten" soll (5. 10). 
Ausgerichtet an den Formulierungen 
des Weltkatechismus wird in der Ein­
führung zunächst auf das Proprium 
des geweihten Amtes hingewiesen, da 
"der sakramentale Akt der Ordination 
über eine bloße Wahl, Bestimmung, 
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Delegation der insetzung Urc die Diakonates” angeführt, die den sakra-
Gemeinschaft hinausgeht, denn Veli- mentalen Charakter dieses kirchlichen
el eiıne abe des eiligen Geistes, Dienstamtes herausstellen, dessen ek-
die die Ausübung eiıner eiligen Ge- klesiologische und christologische |DJE
alt gestattet, die 11UT VO  = Christus, mension entfalten un! die eziehung
Urc seiıne rche, kommen kann  44 ZU jeweiligen Heimatverband eil-
(S. 12) Sodann werden die historischen Irche, Personalprälatur, Orden) r-

Hintergründe für die konziliare Wie- geln Hınzu kommt eiıne Kurzbeschrei-
derbelebung des Dienstamtes des stan- bung der pastoralen ufgaben und der
igen Diakonates Erinnerung geru- rundlinien diakonischer Spiritualität,
fen ıst eine wichtige Bereicherung Je ach dem Lebensstand ”  hne die
für die Sendung der rche; wollte Kreativität und riginalitä der Teilkir-
jene UrC. die Na der Diakonen- chen unterdrücken wollen”“ (Nr. 14),
weihe stärken, die bereits de facto dia- sollen auf der Basıs dieses eologi-
konische Funktionen ausübten; und schen Verständnisses die Ausbildungs-
galt auch, jene Keglonen, die unter richtlinien VO  a Diözesen der Religio-
Priestermangel leiden, mıt geistlichen sengemeinschaften Urc die ongre-
Dienern auszustattien (S 15) Die W @- gatiıon überprüft werden.
sentlichsten emente der nachkonzi- Im ersten Kapitel werden mıiıt ihrer Jeliare Spezlalgesetzgebung wurden bei unterschiedlichen Funktion „die 0Der-
der Reform des eX (CIC/1983) antwortlichen Iräger der Ausbildung
berücksichtigt, auf den sich die beiden der ständigen Diakone“ benannt: Bi-

veröffentlichten Texte ausgiebig SCHNOTL, Ausbildungsleiter, geistlicherbeziehen. Begleiter, Praktikumspfarrer, Ausbil-
ungs- un! Herkunftsgemeinschatft,

Die Ausbildungsrichtlinien Professor/inn/en und andıda (Nr.
18—-42 Das zweıte Kapitel entwickelt

Nachdem aps Paul VI 1967 eine „das YO) der Kandıdaten (Nr. 29—309),
erste wegweisende Ordnung erlassen indem neben den allgemeinen Weihe-
hat Sacrum diaconatus ordiınem), die voraussetzungen (cc 1029, 1031 82,
der olge entsprechend den unter- 1040{ff CIC) auch spezifische mensch-
Schıiedlichen Formen des Diakonates 1C Eigenschaften und evangelische
(für Ehelose, Verheiratete, mıiıt und ugenden für die erufung dieses
ohne Zivilberuf, Ländern diverser Dienstamt als Entscheidungskriterien
Zivilisationsniveaus), spezifiziert WUr- gefordert werden unter eachtung
de, sollte mıt der vorliegenden A0 des jeweiligen Lebensstandes. ezüg-
eine angeboten werden, „Uummn bei ich des Wıiıtwers wurde el auch
er Berücksichtigung der rechtmäfßsi- Jjenes Schreiben der Kongregation für
geCn Unterschiede eiıner Orilentie- den Gottesdienst und die Sakramen-
run und Harmonisierung der Ausbil- tenordnung VO 6. 6. 1997 aufgenom-
ungsprogramme velangen, die Men, iın dem die erleichterten Dispens-
VO  aD} den Bischofskonferenzen und den bedingungen VO Hindernis der
Diözesen entwortfen wurden un d1e el bei einNner (neuerlichen) FEhe-
gelegentlich stark voneinander abwe!l- schließung enthalten sind (Nr. 38)
chen  4 (Nr. Kapitel 111 schildert den „Wegz der Aus-
Dazu werden OTW CINIZE zentrale bildung ZU ständigen 1akonat  4 (Nr.
Aspekte einer „sicheren Theologie des 0-6. VO:  . der Vorbereitung der Be-
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Delegation oder Einsetzung durch die 
Gemeinschaft hinausgeht, denn er ver­
leiht eine Gabe des Heiligen Geistes, 
die die Ausübung einer heiligen Ge­
walt gestattet, die nur von Christus, 
durch seine Kirche, kommen kann" 
(5. 12). Sodann werden die historischen 
Hintergründe für die konziliare Wie­
derbelebung des Dienstamtes des stän­
digen Diakonates in Erinnerung geru­
fen: es ist eine wichtige Bereicherung 
für die Sendung der Kirche; man wollte 
jene durch die Gnade der Diakonen­
weihe stärken, die bereits de facto dia­
konische Funktionen ausübten; und es 
galt auch, jene Regionen, die unter 
Priestermangel leiden, mit geistlichen 
Dienern auszustatten (5. 15). Die we­
sentlichsten Elemente der nachkonzi­
liare Spezialgesetzgebung wurden bei 
der Reform des Codex (CIC/1983) 
berücksichtigt, auf den sich die beiden 
nun veröffentlichten Texte ausgiebig 
beziehen. 

2. Die Ausbildungsrichtlinien 

Nachdem Papst Paul VI. 1967 eine 
erste wegweisende Ordnung erlassen 
hat (Sacrum diaconatus ordinem), die in 
der Folge entsprechend den unter­
schiedlichen Formen des Diakonates 
(für Ehelose, Verheiratete, mit und 
ohne Zivilberuf, in Ländern diverser 
Zivilisationsniveaus), spezifiziert wur­
de, sollte mit der vorliegenden Ratio 
eine Hilfe angeboten werden, "um bei 
aller Berücksichtigung der rechtmäßi­
gen Unterschiede zu einer Orientie­
rung und Harmonisierung der Ausbil­
dungsprogramme zu gelangen, die 
von den Bischofskonferenzen und den 
Diözesen entworfen wurden und die 
gelegentlich stark voneinandl'r abwei­
chen" (Nr. 2). 
Dazu werden vorweg einigl' zentrale 
Aspekte einer "sicheren Tlll'ologie des 
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Diakonates" angeführt, die den sakra­
mentalen Charakter dieses kirchlichen 
Dienstamtes herausstellen, dessen ek­
klesiologische und christologische Di­
mension entfalten und die Beziehung 
zum jeweiligen Heimatverband (Teil­
kirche, Personalprälatur, Orden) re­
geln. Hinzu kommt eine Kurzbeschrei­
bung der pastoralen Aufgaben und der 
Grundlinien diakonischer Spiritualität, 
je nach dem Lebensstand. "Ohne die 
Kreativität und Originalität der Teilkir­
chen unterdrücken zu wollen" (Nr. 14), 
sollen auf der Basis dieses theologi­
schen Verständnisses die Ausbildungs­
richtlinien von Diözesen oder Religio­
sengemeinschaften durch die Kongre­
gation überprüft werden. 
Im ersten Kapitel werden mit ihrer je 
unterschiedlichen Funktion "die ver­
antwortlichen Träger der Ausbildung 
der ständigen Diakone" benannt: Bi­
schof, Ausbildungsleiter, geistlicher 
Begleiter, Praktikumspfarrer, Ausbil­
dungs- und Herkunftsgemeinschaft, 
Professor / inn/ en und Kandidat (Nr. 
18-42). Das zweite Kapitel entwickelt 
"das Profil der Kandidaten" (Nr. 29-39), 
indem neben den allgemeinen Weihe­
voraussetzungen (cc. 1029, 1031 §2, 
1040ff CIq auch spezifische mensch­
liche Eigenschaften und evangelische 
Tugenden für die Berufung in dieses 
Dienstamt als Entscheidungskriterien 
gefordert werden - unter Beachtung 
des jeweiligen Lebensstandes. Bezüg­
lich des Witwers wurde dabei auch 
jenes Schreiben der Kongregation für 
den Gottesdienst und die Sakramen­
tenordnung vom 6.6.1997 aufgenom­
men, in dem die erleichterten Dispens­
bedingungen vom Hindernis der 
Weihe bei einer (neuerlichen) Ehe­
schließung enthalten sind (Nr. 38). 
Kapitel III schildert den" Weg der Aus­
bildung zum ständigen Diakonat" (Nr. 
40-65) von der Vorbereitung der Be-
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werber, der lıturgischen Aufnahme onle der Liturgie, des Wortes un der
unter die Kandidaten, ber die usbil- Nächstenliebe“ (LG 29) Besonderes
ungszeıt ach einem theologisc: fun- ugenmer. wird der ANSCINESSCHEN
dıerten, situationsbezogenen, pastora Verkündigung UrC Homilie und
orlıentierten Lehrprogramm bis Z.UT Katechese gewidme SOWI1NeEe der S-
Weihe Orientiert nachsynodalen gemäßen Mitwirkung ardıens
Schreiben ber cdie Priesterbildung und bei der Sakramentenpastoral
Kontext der Gegenwart (Pastores dabo (Taufe, Kommunionspendung, Kran-
vobıs VO. erläutert Kapitel ken- und Familienseelsorge, rauung

schliefßlich die ganzheitliche 1C bis egnungen und der Leitung
der „Dimensionen der Ausbildung”, VO Begräbnisfeiern. Der Dienst der
nämlich: die menschliche Bildung und Nächstenliebe faltet sich 1mM Zusam-
ffektive eıle der Persönlichkeit, die menwirken mıt Bischof und resbyte-

rıum die vielen Bereiche karitativergeistliche Formung (gegebenenfalls
unter Einbeziehung der amılıe SOWI1Ee Tätigkeiten, der Administration VO:  >
die lehrmäfige un! pastorale Ausbil- Wohlfahrtseinrichtungen bis Z.UT ıchli-
dung einschliefßlich eiınes raktikums chen Jugendarbeit auf. Durchaus reali-
(Nr. 6-8 Dadurch soll den staän- stisch wird e1 gesehen, da{fß //] e ach
igen Diakonen ermöglicht werden, den UmständenLederhilger - Kalb/Römische Erlässe  411  werber, der liturgischen Aufnahme  konie der Liturgie, des Wortes und der  unter die Kandidaten, über die Ausbil-  Nächstenliebe“ (LG 29). Besonderes  dungszeit nach einem theologisch fun-  Augenmerk wird der angemessenen  dierten, situationsbezogenen, pastoral  Verkündigung durch Homilie und  orientierten Lehrprogramm bis hin zur  Katechese gewidmet sowie der status-  Weihe. Orientiert am nachsynodalen  gemäßen Mitwirkung am Altardienst  Schreiben über die Priesterbildung im  und bei  der  Sakramentenpastoral  Kontext der Gegenwart (Pastores dabo  (Taufe, Kommunionspendung, Kran-  vobis vom 25. 3.1992) erläutert Kapitel  ken- und Familienseelsorge, Trauung)  IV schließlich die ganzheitliche Sicht  bis hin zu Segnungen und der Leitung  der „Dimensionen der Ausbildung“,  von Begräbnisfeiern. Der Dienst der  nämlich: die menschliche Bildung und  Nächstenliebe faltet sich im Zusam-  affektive Reife der Persönlichkeit, die  menwirken mit Bischof und Presbyte-  rium in die vielen Bereiche karitativer  geistliche Formung (gegebenenfalls  unter Einbeziehung der Familie) sowie  Tätigkeiten, der Administration von  die lehrmäßige und pastorale Ausbil-  Wohlfahrtseinrichtungen bis zur kichli-  dung einschließlich eines Praktikums  chen Jugendarbeit auf. Durchaus reali-  (Nr. 66-88). Dadurch soll es den stän-  stisch wird dabei gesehen, daß „je nach  digen Diakonen ermöglicht werden,  den Umständen ... von den drei Berei-  als „Menschen des Gemeinschaftssin-  chen des diakonischen Dienstes sicher  nes und des Dienstes” (Nr. 67) das Ver-  der eine oder andere einen mehr oder  trauen der Gemeinde durch Begeg-  weniger großen Teil der Tätigkeit eines  nung und Austausch zu gewinnen und  Diakons in Anspruch nehmen kön-  sich mit Freude dem pastoralen Dienst  nen“, obwohl sie untereinander stets  zu widmen.  eine Einheit bilden und in Wechselbe-  ziehung zueinander stehen (Nr. 39).  3. Die Ordnung der Dienstausübung  Zugleich wird betont, daß es „von  größter Wichtigkeit“ sei, „daß die Dia-  Das Direktorium der Kleruskongrega-  kone entsprechend ihren Möglichkei-  tion wendet sich mit seinen Diszipli-  ten ihren Dienst ..  voll erfüllen kön-  narnormen im ersten Teil zunächst  nen und nicht abgedrängt und auf  dem „Rechtsstatus des Diakons”  zu  nebensächliche Aufgaben, Aushilfs-  (Nr. 1-21). Es werden Fragen der In-  tätigkeiten oder Aufträge verwiesen  kardination, des auf seltene Ausnah-  werden, die von ungeweihten Gläubi-  men wegen besonderer, schwerwie-  gen ordnungsgemäß erfüllt werden  gender Gründe beschränkten Über-  können“ (Nr. 40). Das kann man zwar  auch als ‚Schutznorm’ für den Einsatz  gangs zum Priestertum, der spezifi-  schen klerikalen Rechte und Pflichten  von Laien verstehen, aus der Perspek-  (vgl. cc. 273—283, 287f CIC), des Gehor-  tivität des Dokumentes geht es aber  sams und Lebensstils, des Lebensun-  darum, daß „die ständigen Diakone in  ihrer wahren Identität als Diener Chri-  terhaltes und der Altersvorsorge sowie  eines möglichen Verlustes des Diako-  sti und nicht als besonders engagierte  nenstatus behandelt.  Laien im Leben der Kirche in Erschei-  Der zweite Teil umschreibt detailliert  nung treten“ (ebd.). Vor diesem Kon-  das Aufgabenfeld beziehungsweise  text sind auch die Aufgaben im Rah-  das Dienstamt des Diakons (Nr. 22-42),  men des Pfarrdienstes zu sehen, wobei  orientiert an der konziliaren Trias „Dia-  der Diakon vor allem bei Beauftra-VO  = den rel Bere1-
als „Menschen des Gemeinschaftssin- chen des diakonischen Dienstes sicher
1ieSs5 und des Dienstes” (Nr. 67) das Ver- der eıne der andere einen mehr der
trauen der Gemeinde UrcC Begeg- wenıiıger großen Teil der ätigkeit eines
HUL und Austausch gewiınnen und Diakons spru nehmen kön-
sich mut Freude dem pastoralen Dienst nen“”,  LL obwohl S1e untereinander STEeTis

wıdmen. eiINne elen und Wechselbe-
ziehung zueinander stehen (Nr. 39)

Dai1e Ordnung der Dienstausübung ugleic. wird betont, da{(s „von
größter Wichtigkeit“ sel, „daf die Dia-

Das Direktorium der Kleruskongrega- one entsprechend ihren Möglichkei-
tion wendet sich mıiıt seınen iszıpli- ten ihren Dienst voll rfüllen kön-

1mM ersten Teil unächst LieN un nicht abgedrängt und auf
dem „Rechtsstatus des Diıakons“ nebensächliche ufgaben, Aushil{fs-
(Nr. 1—-21) Es werden Fragen der In- tätigkeiten der Aufträge verwlesen
kardination, des auf seltene usn:  — werden, die VO  5 ungeweihten Gläubi-
INnen besonderer, schwerwie- SCn ordnungsgemäfs rfüullt werden
gender Tun: beschränkten Über- können“ (Nr. 40) Das kann INnan ZW ar

auch als ‚Schutznorm’‘ für den EiınsatzZU Priestertum, der spezifi-
schen klerikalen Rechte und ichten VONn Lalen verstehen, aus der Perspek-
(vgl. 273-—-283, 287$£ CIC), des eNOor- 1v1ıtät des Dokumentes geht aber
SaIiIns un:! Lebensstils, des Lebensun- darum, da{fß „die ständigen Diakone ın

ihrer wahren en als Diener hri-terhaltes un:! der Altersvorsorge SOWIE
eines möglichen Verlustes des 1aK0o- st1 un! NnıcC als besonders engaglerte
nenstatus behandelt. Lalen en der IC Erschei-
Der zweıte Teil umschreibt detaillier NUunNngs treten“ Vor diesem Kon-
das Aufgabenfel beziehungsweise text Sind auch die ufgaben 1mM Rah-
das Dienstamt des Diakons (Nr. 22-—42), iInen des Pfarrdienstes sehen, wobe!i
orlientiert der konziliaren Irıas „Dia- der Diakon VOT em bel Beauftra-
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werber, der liturgischen Aufnahme 
unter die Kandidaten, über die Ausbil­
dungszeit nach einem theologisch fun­
dierten, situationsbezogenen, pastoral 
orientierten Lehrprogramm bis hin zur 
Weihe. Orientiert am nachsynodalen 
Schreiben über die Priesterbildung im 
Kontext der Gegenwart (pastores dabo 
vobis vom 25.3.1992) erläutert Kapitel 
IV schließlich die ganzheitliche Sicht 
der "Dimensionen der Ausbildung", 
nämlich: die menschliche Bildung und 
affektive Reife der Persönlichkeit, die 
geistliche Formung (gegebenenfalls 
unter Einbeziehung der Familie) sowie 
die lehrmäßige und pastorale Ausbil­
dung einschließlich eines Praktikums 
(Nr. 66-88). Dadurch soll es den stän­
digen Diakonen ermöglicht werden, 
als "Menschen des Gemeinschaftssin­
nes und des Dienstes" (Nr. 67) das Ver­
trauen der Gemeinde durch Begeg­
nung und Austausch zu gewinnen und 
sich mit Freude dem pastoralen Dienst 
zu widmen. 

3. Die Ordnung der Dienstausübung 

Das Direktorium der Kleruskongrega­
tion wendet sich mit seinen Diszipli­
narnormen im ersten Teil zunächst 
dem "Rechtsstatus des Diakons" zu 
(Nr. 1-21). Es werden Fragen der In­
kardination, des auf seltene Ausnah­
men wegen besonderer, schwerwie­
gender Gründe beschränkten Über­
gangs zum Priestertum, der spezifi­
schen klerikalen Rechte und Pflichten 
(vgl. cc. 273-283, 287f CIC), des Gehor­
sams und Lebensstils, des Lebensun­
terhaltes und der Altersvorsorge sowie 
eines möglichen Verlustes des Diako­
nenstatus behandelt. 
Der zweite Teil umschreibt detailliert 
das Aufgabenfeld beziehungsweise 
das Dienstamt des Diakons (Nr. 22-42), 
orientiert an der konziliaren Trias "Dia-
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konie der Liturgie, des Wortes und der 
Nächstenliebe" (LG 29). Besonderes 
Augenmerk wird der angemessenen 
Verkündigung durch Homilie und 
Katechese gewidmet sowie der status­
gemäßen Mitwirkung am Altardienst 
und bei der Sakramentenpastoral 
(Taufe, Kommunionspendung, Kran­
ken- und Familienseelsorge, Trauung) 
bis hin zu Segnungen und der Leitung 
von Begräbnisfeiern. Der Dienst der 
Nächstenliebe faltet sich im Zusam­
menwirken mit Bischof und Presbyte­
rium in die vielen Bereiche karitativer 
Tätigkeiten, der Administration von 
Wohlfahrtseinrichtungen bis zur kichli­
chen Jugendarbeit auf. Durchaus reali­
stisch wird dabei gesehen, daß "je nach 
den Umständen ... von den drei Berei­
chen des diakonischen Dienstes sicher 
der eine oder andere einen mehr oder 
weniger großen Teil der Tätigkeit eines 
Diakons in Anspruch nehmen kön­
nen", obwohl sie untereinander stets 
eine Einheit bilden und in Wechselbe­
ziehung zueinander stehen (Nr. 39). 
Zugleich wird betont, daß es "von 
größter Wichtigkeit" sei, "daß die Dia­
kone entsprechend ihren Möglichkei­
ten ihren Dienst ... voll erfüllen kön­
nen und nicht abgedrängt und auf 
nebensächliche Aufgaben, Aushilfs­
tätigkeiten oder Aufträge verwiesen 
werden, die von ungeweihten Gläubi­
gen ordnungsgemäß erfüllt werden 
können" (Nr. 40). Das kann man zwar 
auch als ,Schutznorm' für den Einsatz 
von Laien verstehen, aus der Perspek­
tivität des Dokumentes geht es aber 
darum, daß "die ständigen Diakone in 
ihrer wahren Identität als Diener Chri­
sti und nicht als besonders engagierte 
Laien im Leben der Kirche in Erschei­
nung treten" (ebd.). Vor diesem Kon­
text sind auch die Aufgaben im Rah­
men des Pfarrdienstes zu sehen, wobei 
der Diakon vor allem bei Beauftra-
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Zeıten weniger D’riester punkt“ für die teilkirchliche Gestal-
für die Seelsorge VOT Ort eiıne Vorrang- (unNg des Diakonates dienen wollen
stellung gegenüber Lai:enmuitarbeiter / (Schreiben rot. Nr. 772 /95 130)
inn/en einnımmt: „Wenn eın Diakon
ZUT Verfügung steht, darf die Wahr-
ne.  ung der Seelsorge weder eINemM Kommissıon die Religiösen Beztie-
gläubigen Laien och eliner Gemein- hungen den uden, Wır gedenken:
schaft VO  5 Personen“ (Iim Sinne eine eflexion uüber die 04

517 82 CIC) übertragen werden;
asselbDe gilt für den Vorsitz eEINEeSs Ende Oktober 1997 fand 1mM Vatikan eın
Sonntagsgottesdienstes hne P’riester dreitägiges Kolloquium ber „Die
(Nr. 41) Wurzeln des Antijudaismus 1mM christ-
Im dritten Teil ber die „Spiritualität des lichen Bereich“ Gegenstand der
Diakons” (Nr. 43-—-62 werden die Merk- Tagung, der 6() Wissenschaftle
male des Lebens aQus dem Geist des aus er Welt, melst katholische Iheo-
Dienens reien Umtitfeld Je ach ogen, aber auch protestantische un
der Lebensform des Diakons dargelegt. orthodoxe xperten teilnahmen, War

Entsprechen dem dreifachen „Bezle- die Orrekte theologische Interpreta-
hungscharakter” des Weihestandes, tion des Verhä  SS@EeS der katholischen
nämlich Christus, ZUr IC und IC ZU jüdischen 'olk un:! damit

VOL em innerkirchlic und eolo-Z.UT Rettung des Menschen Christus
werden die klassischen Mittel für das DISC die rage der Judendiskriminie-
geistliche en (zum eispie Jenst- run) und -verfolgung. In selner viel-
erfüllung, Schriftlesung, Sakramenten- beachteten Eröffnungsansprache
mpfang, und er der äch- dieser JTagung die Papstrede wurde
stenliebe, Geistliche Begleitung) iın ihrer edeutung mıiıt dessen Syna-
ihrer Bedeutung für die diakonale gogenbesuch 1986 verglichen verwles
en schrieben und spezie auf aps ohannes Paul 11 auf die ange
die Lebensstände des zölibatären, Vel- Zeit vorherrschende „irrige und ungsSe-
heirateten und verwıtweten Diakon rechte Interpretation des Neuen Jesta-

alisiert. e1 wird VOT em men bezüglıch des jüdischen olkes
auch auf eın „AUSSCWOSHCNECS und har- und seiner angeblichen Schu.
monisches er‘ zwischen Famı- mıt „Gefühle der Feindschaft diesem
lıen-, Berultfs- und kirchlichem en  44 'olk gegenüber verursacht wurden)  44
Wert gelegt unter Einbeziehung der und beigetragen wurde, „viele Gewis-
edürfnisse VO'!  - Ehefrau und Kindern SE abzustumpfen”.
(Nr. 61) Der abschließende vierte Teil Bereıts 90l März 1998 veröffentlich-
ordert die menschliche, geistliche, te die Kommission für die Religiösen
intellektuelle un: pastorale „Weıterbıil- Beziehungen den en eın oku-
dungz des Diakons“” eın (Nr. 62-82 ment dessen Vorarbeiten bis das
Mit einer Anrufung arıens, der Leh- Jahr 1987 zurück gehen mıt dem 1te.
rerın des aubens, der Nächstenliebe, „Wır gedenken Eine Reflexion ber
des Gebetes, der Demut und des Vel - die Shoah“” Im Vorwort des oku-

MentTts einem Brief aps Johannesborgenen Dienstes, WIT“ die Publika-
auls IL den Vorsitzenden der vatı-tion abgeschlossen, deren lexte seltens

der Kurie als „providentielle Heraus- kanischen Kommiıissıon für die relig1Öö-
orderung“ un:! „sicherer Bezugs- SI eziehungen muıt dem Judentum,
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gungen in Zeiten zu weniger Pril'ster 
für die Seelsorge vor Ort eine Vorran~­
stellung gegenüber Laienmitarbeiterl 
inn/en einnimmt: "Wenn ein Diakon 
zur Verfügung steht, darf die Wahr­
nehmung der Seelsorge weder einem 
gläubigen Laien noch einer Gemein­
schaft von Personen" (im Sinne von 
c. 517 § 2 CIC) übertragen werden; 
dasselbe gilt für den Vorsitz eines 
Sonntagsgottesdienstes ohne Priester 
(Nr.41). 
Im dritten Teil über die "Spiritllalitiit des 
Diakons" (Nr. 43-62) werden die Merk­
male des Lebens aus dem Geist des 
Dienens im konkreten Umfeld je nach 
der Lebensform des Diakons dargelegt. 
Entsprechend dem dreifachen "Bezie­
hungscharakter" des Weihestandes, 
nämlich zu Christus, zur Kirche und 
zur Rettung des Menschen in Christus 
werden die klassischen Mittel für das 
geistliche Leben (zum Beispiel Dienst­
erfüllung, Schriftlesung, Sakramenten­
empfang, Gebet und Werke der Näch­
stenliebe, Geistliche Begleitung) in 
ihrer Bedeutung für die diakonale 
Identität beschrieben und speziell auf 
die Lebensstände des zölibatären, ver­
heirateten und verwitweten Diakon 
hin aktualisiert. Dabei wird vor allem 
auch auf ein "ausgewogenes und har­
monisches Verhältnis zwischen Fami­
lien-, Berufs- und kirchlichem Leben" 
Wert gelegt unter Einbeziehung der 
Bedürfnisse von Ehefrau und Kindern 
(Nr. 61). Der abschließende vierte Teil 
fordert die menschliche, geistliche, 
intellektuelle und pastorale "Weiterbil­
dung des Diakons" ein (Nr. 62-82). 
Mit einer Anrufung Mariens, der Leh­
rerin des Glaubens, der Nächstenliebe, 
des Gebetes, der Demut und des ver­
borgenen Dienstes, wird die Publika­
tion abgeschlossen, deren Texte seitens 
der Kurie als "providentielle Heraus­
forderung" und "sicherer Bezugs-
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punkt" für die teilkirchliche Gestal­
tung des Diakonates dienen wollen 
(Schreiben Prot. Nr. 72/95/130). 

Kommission für die Religiösen Bezie­
hungen zu den Juden, Wir gedenken: 
eine Reflexion über die Shoah. 

Ende Oktober 1997 fand im Vatikan ein 
dreitägiges Kolloquium über "Die 
Wurzeln des Antijudaismus im christ­
lichen Bereich" statt. Gegenstand der 
Tagung, an der ca. 60 Wissenschaftler 
aus aller Welt, meist katholische Theo­
logen, aber auch protestantische und 
orthodoxe Experten teilnahmen, war 
die korrekte theologische Interpreta­
tion des Verhältnisses der katholischen 
Kirche zum jüdischen Volk und damit 
vor allem innerkirchlich und theolo­
gisch die Frage der Judendiskriminie­
rung und -verfolgung. In seiner viel­
beachteten Eröffnungsansprache zu 
dieser Tagung - die Papstrede wurde 
in ihrer Bedeutung mit dessen Syna­
gogenbesuch 1986 verglichen - verwies 
Papst Johannes Paul H. auf die lange 
Zeit vorherrschende "irrige und unge­
rechte Interpretation des Neuen Testa­
ments bezüglich des jüdischen Volkes 
und seiner angeblichen Schuld", wo­
mit "Gefühle der Feindschaft diesem 
Volk gegenüber verursacht (wurden)" 
und beigetragen wurde, "viele Gewis­
sen abzustumpfen". 
Bereits am 16. März 1998 veröffentlich­
te die Kommission für die Religiösen 
Beziehungen zu den Juden ein Doku­
ment - dessen Vorarbeiten bis in das 
Jahr 1987 zurück gehen - mit dem Titel 
"Wir gedenken: Eine Reflexion über 
die Shoah". Im Vorwort des Doku­
ments - einem Brief Papst Johannes 
Pauls H. an den Vorsitzenden der vati­
kanischen Kommission für die religiö­
sen Beziehungen mit dem Judentum, 
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Kardinal Edward Cassidy bezeichne- und immer muıt „Bewertungsunschär-
der aps die 0a als „unauslösch- fen'  DL verbunden ist

lichen Schandfleck des Jahrhun- Für das rechte Verständnis Kı wichtig,
erts Für Johannes Paul I1 bilden die daß Vordergrund dieses Dokumen-
Eingeständnisse geschichtlicher Schuld tes n1ıcC. Clie Aufarbeitung ach den
der Christen un! der Kirche eın ZE11- terlıen historischer orschung steht,
trales FElement der Vorbereitung auf sondern die moralische und religiöse
das Jubiläumsjahr 2000 Eingebunden Reflexion. Im Rahmen dieses eden-

die theologisch un: ekklesiologisch kens werden die „Irrtümer und das
relevante Perspektive des ıllen- Versagen der Söhne und Töchter der
niumswechsels wird ZU!T „moralischen rche  44 edauer und jegliche orm
und relig1ösen ErneuerungLederhilger - Kalb/Römische Erlässe  413  Kardinal Edward Cassidy — bezeichne-  und immer mit „Bewertungsunschär-  te der Papst die Shoah als „unauslösch-  fen“ verbunden ist.  lichen Schandfleck“” des 20. Jahrhun-  Für das rechte Verständnis ist wichtig,  derts. Für Johannes Paul II. bilden die  daß im Vordergrund dieses Dokumen-  Eingeständnisse geschichtlicher Schuld  tes nicht die Aufarbeitung nach den  der Christen und der Kirche ein zen-  Kriterien historischer Forschung steht,  trales Element der Vorbereitung auf  sondern die moralische und religiöse  das Jubiläumsjahr 2000. Eingebunden  Reflexion. Im Rahmen dieses Beden-  in die theologisch und ekklesiologisch  kens werden die „Irrtümer und das  relevante Perspektive des Millen-  Versagen der Söhne und Töchter der  niumswechsels wird zur „moralischen  Kirche“ bedauert und jegliche Form  und religiösen Erneuerung ... — insbe-  des Antijudaismus und Antisemitis-  sondere unter Christen“ und zu einer  mus auf das Entschiedendste verur-  ernsthaften Reflexion aufgerufen. „Die  teilt. „Der giftige Samen des Antiju-  Tatsache, daß die Shoah in Europa  daismus und Antisemitismus darf  stattfand, das heißt in Ländern mit  niemals im Herzen der Menschen Wur-  einer langen christlichen Zivilisation,  zeln schlagen.“ Es wird zur eigenen  wirft die Frage nach der Beziehung  Gewissenserforschung aufgerufen und  zwischen der Verfolgung durch die  daran erinnert, daß Jesus jüdischer  Nationalsozialisten und der Haltung  Abstammung war und Judentum und  der Christen gegenüber den Juden  Christentum gemeinsame Wurzeln  während der Jahrhunderte auf.“ Diese  haben. Eindringlich wird auf die „spi-  historische Aufarbeitung wird im Do-  rituelle Verwandtschaft mit dem jüdi-  kument auf wenigen Seiten versucht  schen Volk” hingewiesen, und die  und ist in der Rezeption dieser Erklä-  Katholiken werden aufgefordert, „das  rung auf teilweise starke Kritik ge-  Bewußtsein der jüdischen Wurzeln  stoßen. Zentral ist dabei u.a. das histo-  ihres Glaubens (zu) erneuern“.  rische Urteil — „die Shoah war das  Auf dieser Basis wird eine „neue Bezie-  Werk eines typisch neuheidnischen  hung” mit dem jüdischen Volk erhofft:  Regimes“ —, und daß zwischen den  „Wir möchten das Bewußtsein der Sün-  Mitgliedern der Kirche und der Ge-  den der Vergangenheit in einen ent-  samtwirklichkeit der Kirche deutlich  scheidenden Einsatz für eine neue Zu-  differenziert wird. Unübersehbar ist  kunft wandeln, in der es niemals mehr  daher die Tendenz, die Schuld zu indi-  Antijudaismus unter Christen oder  antichristliche  Ressentiments  unter  vidualisieren und „die Kirche als sol-  che“” von Verstrickung freizuhalten.  den Juden gibt, sondern einen gegen-  Die Frage nach der Verantwortung der  seitigen Respekt, wie dies jenen zu-  Bischöfe in Deutschland und der Päp-  kommt, die den einzigen Schöpfer und  ste Pius XI. und insbesondere Pius XII.  Herren verehren und einen gemein-  wird nur indirekt und apologetisch  samen Vater im Glauben haben, Abra-  angesprochen. Demgegenüber ist aller-  ham.“  dings mitzubedenken, daß eine „Auf-  arbeitung“ dieses Themas in einer der-  (L’Osservatore Romano [dt.] Nr. 14  art reduzierten Form kaum möglich  vom 3. April 1998, 7-8).insbe- des Antıjudaismus und Antisemiuitis-
sondere unter Christen“ und einer I1US auf das Entschiedendste erur-
ernsthaften Reflexion aufgerufen. „Die teilt. „Der giftige Samen des Antıu-
Tatsache, da{fs die 0a Europa daismus un: Antisemitismus darf
tattfand, das heißt Ländern mıiıt niemals im Herzen der Menschen Wur-
eiInNer langen christlichen Zivilisation, zeln schlagen.” Es wird Z.UT eigenen
wirft die rage ach der eziehung Gewissenserforschung aufgerufen und
zwischen der Verfolgung Urc die daran erinnert, da{s Jesus Jüdischer
Nationalsozialisten und der Haltung Sstammung War un: udentum und
der Christen gegenüber den en Christentum gemeinsame urzeln
während der Jahrhunderte auf.“ Diese en. indringlich wird auf die „SpIl-
historische Aufarbeitung wird 1mM Do- ıtuelle Verwandtschaft muıt dem Jüdi-
kument auf wenıgen Seiten versucht schen Volk“ hingewiesen, un:! die
und ıst der Rezeption dieser a_ Katholiken werden aufgefordert, „das

auf teilweise starke Kritik g_ ewulkßstsein der jüdischen urze
stoßen Zentral ist el das histo- ihres aubens Zu) erneuern“.
rische Urteil „die 0a War das Auf dieser Basıs wird eiıne „NEUEC Bezie-
Werk eines pisch neuheidnischen hung  44 mıt dem Jüdischen 'olk erhofft
Regimes” und da{fs zwischen den „Wir möchten das ewufßltsein der Sün-
Mitgliedern der IC un! der Ge- den der Vergangenheit einen ent-
samtwirklichkeit der Kirche deutlich sSscheıdenden Einsatz für eiInNne eue Z u-
differenzier wird. Unübersehbar ist S  en wandeln, 1n der niemals mehr
er die Tendenz, die Schuld indi- Antıjudaismus er Yısten der

antichristliche Kessentiments untervidualisieren und „die Kirche als sol-
che“ VO:  5 Verstrickung freizuhalten den en 21bt, sondern einen (0
Die rage ach der Verantwortung der seitigen Respekt, w1e 1eSs jenen
1scCho{ife Deutschland und der Päp- kommt, Clie den einzigen chöpfer und
ste 1US XI und insbesondere 1US XIL Herren verehren und einen gemeınn-
wird indirekt un: apologetisch Vater 1mM Glauben aben, bra-
angesprochen. Demgegenüber ist aller- ham  4
dings mitzubedenken, da{s einNne „Auf-
arbeitung”“ dieses Themas einer der- (L’Osservatore Komano dt.] Nr.
art reduzierten Oorm aum möglich VO pri 1998, 7/-8)
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Kardinal Edward Cassidy - bezeichne­
te der Papst die Shoah als "unauslösch­
lichen Schandfleck" des 20. Jahrhun­
derts. Für Johannes Paul 11. bilden die 
Eingeständnisse geschichtlicher Schuld 
der Christen und der Kirche ein zen­
trales Element der Vorbereitung auf 
das Jubiläumsjahr 2000. Eingebunden 
in die theologisch und ekklesiologisch 
relevante Perspektive des Millen­
niumswechsels wird zur "moralischen 
und religiösen Erneuerung ... - insbe­
sondere unter Christen" und zu einer 
ernsthaften Reflexion aufgerufen. "Die 
Tatsache, daß die Shoah in Europa 
stattfand, das heißt in Ländern mit 
einer langen christlichen Zivilisation, 
wirft die Frage nach der Beziehung 
zwischen der Verfolgung durch die 
Nationalsozialisten und der Haltung 
der Christen gegenüber den Juden 
während der Jahrhunderte auf." Diese 
historische Aufarbeitung wird im Do­
kument auf wenigen Seiten versucht 
und ist in der Rezeption dieser Erklä­
rung auf teilweise starke Kritik ge­
stoßen. Zentral ist dabei u.a. das histo­
rische Urteil - "die Shoah war das 
Werk eines typisch neuheidnischen 
Regimes" -, und daß zwischen den 
Mitgliedern der Kirche und der Ge­
samtwirklichkeit der Kirche deutlich 
differenziert wird. Unübersehbar ist 
daher die Tendenz, die Schuld zu indi­
vidualisieren und "die Kirche als sol­
che" von Verstrickung freizuhalten. 
Die Frage nach der Verantwortung der 
Bischöfe in Deutschland und der Päp­
ste Pius XI. und insbesondere Pius XII. 
wird nur indirekt und apologetisch 
angesprochen. Demgegenüber ist aller­
dings mitzubedenken, daß eine "Auf­
arbeitung" dieses Themas in einer der­
art reduzierten Form kaum möglich 
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und immer mit "Bewertungsunschär­
fen" verbunden ist. 
Für das rechte Verständnis ist wichtig, 
daß im Vordergrund dieses Dokumen­
tes nicht die Aufarbeitung nach den 
Kriterien historischer Forschung steht, 
sondern die moralische und religiöse 
Reflexion. Im Rahmen dieses Beden­
kens werden die "Irrtümer und das 
Versagen der Söhne und Töchter der 
Kirche" bedauert und jegliche Form 
des Antijudaismus und Antisemitis­
mus auf das Entschiedendste verur­
teilt. "Der giftige Samen des Antiju­
daismus und Antisemitismus darf 
niemals im Herzen der Menschen Wur­
zeln schlagen." Es wird zur eigenen 
Gewissenserforschung aufgerufen und 
daran erinnert, daß Jesus jüdischer 
Abstammung war und Judentum und 
Christentum gemeinsame Wurzeln 
haben. Eindringlich wird auf die "spi­
rituelle Verwandtschaft mit dem jüdi­
schen Volk" hingewiesen, und die 
Katholiken werden aufgefordert, "das 
Bewußtsein der jüdischen Wurzeln 
ihres Glaubens (zu) erneuern". 
Auf dieser Basis wird eine "neue Bezie­
hung" mit dem jüdischen Volk erhofft: 
"Wir möchten das Bewußtsein der Sün­
den der Vergangenheit in einen ent­
scheidenden Einsatz für eine neue Zu­
kunft wandeln, in der es niemals mehr 
Antijudaismus unter Christen oder 
antichristliche Ressentiments unter 
den Juden gibt, sondern einen gegen­
seitigen Respekt, wie dies jenen zu­
kommt, die den einzigen Schöpfer und 
Herren verehren und einen gemein­
samen Vater im Glauben haben, Abra­
ham." 

(L'Osservatore Romano [dt.] Nr. 14 
vom 3. April 1998, 7-8). 


